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TENNISCLUB 
NEUSS-REUSCHENBERG  E.V.
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Beitragsordnung des TC Neuss-Reuschenberg e.V. 

1. Mitgliedsbeiträge       Jahresbeitrag   Schnupperjahr * 

Einzelmitglieder

Ehepaare

Kinder von Mitgliedern bis zum 18. Lebensjahr

250,00 €

390,00 €

58,00 €

125,00 €

195,00 €

29,00 €

38,00 €
Sind beide Elternteile aktives Mitglied, ist das 2. und weitere Kind(er) kostenlos 

Kinder bis zum 18. Lebensjahr 76,00 €

Studenten und Auszubildende mit gültigem 

110,00 € 55,00 €Nachweis bis zum 29. Lebensjahr 

Passive Mitglieder 

Zweitmitgliedschaft
60,00 €

 115,00 €
Bei einem Eintritt bis zum 15. Juli eines Jahres wird der volle Jahresbeitrag erhoben. Bei 

Eintritt ab 16. Juli wird der halbe Jahresbeitrag erhoben. 

* Das Schnupperjahr endet im Jahr des Eintritts grundsätzlich am 31.Dezember.

2. Rechnungsstellung und Fälligkeit des Jahresbeitrags bzw. des Rechnungsbetrages

Die Rechnungsstellung erfolgt im Februar nach der Jahreshauptversammlung.

Der Jahresbeitrag ist bis zum 31. März fällig und muss bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto

des TC Neuss-Reuschenberg eingegangen sein.

Für die nach dem 1. April eingehenden Zahlungen werden gemäß Vorstandsbeschluss die

nachfolgenden Säumniszuschläge erhoben:

Einzelmitglieder 15,00 € Ehepaare 30,00 € 

Passive und Kinder   5,00 € Jugendliche ab 18 Jahre 10,00 € 

Achtung: Die Spielberechtigungskarte wird erst nach Zahlungseingang ausgelegt. Säumige 

Mitglieder sind nicht spielberechtigt. 

Für Mahnungen (maximal 2), die ab Ende April verschickt werden, erheben wir einen Unkostenbeitrag 

von 5,00 € je Mahnung. Sind nach der 2. Mahnung die angemahnten Beiträge nicht zu der genannten 

Frist entrichtet worden, wird ohne weitere Ankündigung ein Mahnbescheid (Amtsgericht) erlassen. 

3. Sonstiges

Reklamationen und Einwände gegen die Rechnung sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der

Rechnung schriftlich an den Vorstand zu richten. Einsprüche entbinden das Mitglied nicht von der

fristgerechten Überweisung des Rechnungsbetrages. Die durch einen verspäteten Zahlungseingang

entstandenen Säumniszuschläge werden nachgefordert.

4. Änderungen des Mitgliedsstatus und Kündigung der Mitgliedschaft

Änderungen des Mitgliedsstatus, (aktiv/passiv)  im laufenden Jahr sind nicht möglich. Eine eventuelle

Änderung oder Kündigung der Mitgliedschaft für das Folgejahr ist bis zum 30. November eines Jahres

schriftlich an den Vorstand zu richten. Bei Austritt im laufenden Jahr erfolgt keine Erstattung von

gezahlten Beiträgen.
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5. Aktionspass (Sozialstunden)

Neben dem Mitgliedsbeitrag erhebt der TC Neuss-Reuschenberg e.V. für jedes aktive erwachsene

Mitglied einen Aktionspass in Höhe von 70 €. (5 Std. á 14 €) Der Aktionspass wird erstmalig im 2. 

Jahr der Mitgliedschaft erhoben und mit der darauf folgenden Beitragsrechnung rückwirkend in 

Rechnung gestellt. Der Betrag kann durch Arbeitsleistung des Mitgliedes auf der Club-Anlage 
abgearbeitet werden.

Mitglieder, die ein Vorstandsamt bekleiden, sind vom Aktionspass befreit.

Beispiel: 

Eintritt im Jahr 2025, keine Ableistung von Arbeitsstunden erforderlich. 

Im Jahr 2026, Ableistung von Arbeitsstunden erforderlich. 

Die Berechnung nicht abgeleisteter Stunden erfolgt im Jahr 2027 

Hierzu werden im Frühjahr und im Herbst des Jahres Aktionstage durchgeführt, die vom Vorstand 

rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

Die Arbeitsleistung kann für nachfolgende Tätigkeiten erbracht werden: 

In Form von Arbeitsstunden auf der Tennisanlage an den angebotenen Aktionstagen. 

- Auf- und Abbau der Netze und Sichtschutzblenden

- Auf- und Wegstellen der Bänke

- Reinigung der Bänke

- Pflege der Grünanlagen

- Reinigungsarbeiten nach Vorgabe des Vorstandes

- Postverteilung

Bei entsprechender Fachkenntnis und Qualifikation können auch diese Arbeiten erledigt werden: 

- Anstricharbeiten der Clubanlage/Clubhaus innen oder außen

- Reparaturen und Instandsetzungen

Es besteht auch die Möglichkeit nach Rücksprache mit dem Vorstand, den Sport- oder Platzwarten 

außerhalb der Aktionstage Stunden abzuleisten. 

Jedes Mitglied hat dafür Sorge zu tragen, dass die abgeleisteten Stunden in die ausliegenden Listen 

eingetragen werden. Nicht eingetragene Stunden werden berechnet. 

TC Neuss-Reuschenberg e.V. 

Vorstand 




